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Findet auf den Vertrag deutsches Recht Anwendung (vgl. Ziffer 45 der ORGALIME-Bedingungen), gelten im 
Hinblick auf die AGB-rechtlichen Vorschriften des deutschen BGB die ORGALIME-Bedingungen unter 
Einbeziehung dieser ergänzenden Vereinbarungen. 
 
Im Übrigen ist zu beachten, dass ggf. das Wiener UN-Kaufrecht (CISG) zur Anwendung gelangen kann. Wird 
dies nicht gewünscht, bedarf es eines ausdrücklichen Ausschlusses. 
 
 
 
 
zu Ziffer 13 Abs. 5: 
 
entfällt 
 
zu Ziff. 15 Satz 2 (zu ersetzen durch): 
 
"Alle anderen Ansprüche gegenüber dem Lieferer 
im Hinblick auf Verzögerung sind ausgeschlossen, 
sofern nicht eine schuldhafte Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten, Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit seitens des Lieferers vorliegen". 
 
 
 
zu Ziff. 37 (zu ersetzen durch): 
 
"Vorbehaltlich der Bestimmungen nach Ziffern 22-
36 haftet der Lieferer nicht für Mängel. Dies gilt für 
jeden durch den Mangel verursachten Schaden, wie 
für Produktionsstillstand, entgangenen Gewinn und 
andere indirekte Schäden. Die 
Haftungsbeschränkung des Lieferers gilt nicht bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit nach Ziff. 15 
oder bei schuldhafter Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit. 
 
Die Haftungsbeschränkung gilt weiterhin nicht bei 
schuldhafter Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Liegt leichte Fahrlässigkeit vor, 
haftet der Lieferer nur für den vertragstypischen, 
vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. 
 

Die Haftungsbeschränkung gilt ferner nicht in den 
Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei 
Fehlern des Liefergegenstandes für Personen- oder 
Sachschäden an privat genutzten Gegenständen 
gehaftet wird. Sie gilt auch nicht bei Mängeln, die 
der Lieferer arglistig verschwiegen oder deren 
Abwesenheit er garantiert hat." 
 
zu Ziffer 38: 
 
entfällt  
 
zu Ziffer 43 (Ergänzung): 
 
"Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit nach Ziffer 15 oder bei 
schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit. Er gilt weiterhin nicht bei schuldhafter 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Im Falle 
der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten haftet der Lieferer jedoch nur für 
den vertragstypischen, vernünftigerweise 
vorhersehbaren Schaden. 
 
Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den 
Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei 
Fehlern des Liefergegenstandes für Personen- oder 
Sachschäden an privat genutzten Gegenständen 
gehaftet wird. Er gilt auch nicht bei Schäden 
aufgrund arglistiger Täuschung oder trotz 
besonderer Garantiezusagen."
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